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Bei Neubauten ift das Gleiche zu berückfichtigen, was bereits bei den phyfika-

lifchen und chemifchen Inftituten (in Art. 81 u. 134) bezüglich des innigen Zufammen—

wirkens des betreffenden Gelehrten und des Architekten gefagt worden ii’c.

Bezüglich der Gefammtanlage und der Grundril'sbildung der in Rede Itehenden

Inftitute läfft fich im Allgemeinen nur das Folgende fagen.

Das Inftituts-Gebäude wird —— aus ökonomifchen Gründen — in der Regel eine ‚

zweigefchoffige Anlage bilden. Im Erdgefchofs werden alle jene Räumlichkeiten

unterzubringen fein, welche am flärkften benutzt, bezw. von den Studirenden am

meif’cen befucht werden, wie: Hörläle mit daran flofsendem Vorbereitungszimmer,

die Unterrichtsfammlung, Arbeitsräume für die Anfänger in kryi’tallographifchen,

mineralogifchen, petrographifchen, paläontologii'chen und geologifchen Uebungen etc.

Das Obergefchofs hätte die Räume für die fonftigen Praktika und felbftändigen

wiffenfchaftlichen Arbeiten, die Bibliothek, die Schaufammlung, die Zimmer der
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